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senschaft.88 Merkwürdig bleibt immerhin, daß ein Forscher vom Range eines 
Johannes Voigt die Erzählung trotz seiner Kenntnis vom Fehlen zeitgenös-
sischer Quellen89 für bare Münze nahm. Der Vorwurf, seiner Autorität un-
kritisch gefolgt zu sein, kann den Späteren nicht erspart bleiben — mich selbst 
nicht ausgenommen. 

Hermann Blaese 

von der preuß. Vorzeit so schöne Dinge zu erzählen wußte, fast überall den 
meisten Beifall, und so wurde die verkehrte Tradition gerade die populärste." 

89) Geschichte Preußens, V, S. 101 Anm. 1. 
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Zum Problem der völkerrechtlichen und staatsrechtlichen 
Kontinuität Deutschlands nach 1945 

In einer eingehenden und durch zahlreiche Schrifttumshinweise sehr wert-
vollen Übersicht umreißt E. M e n z e l die Problematik um das Fortbestehen 
eines deutschen Staates nach 1945.1 Grundgedanke der Arbeit ist die be-
merkenswerte Hervorhebung der Bedeutung der Effektivität im Rahmen der 
allgemeinen Rechtsentwicklung. An diesem Grundgedanken baut der Vf. dann 
auch seine Untersuchung des Verhältnisses zwischen den beiden deutschen 
Teilstaaten auf, die seit dem Jahre 1949 auf dem Gebiet des Deutschen Reiches 
bestehen. Abschließend gibt er einen interessanten Ausblick vom Standpunkt 
des Juristen zu Fragen der Wiedervereinigung. Es lohnt sich, der Untersuchung 
von E. Menzel eine eingehendere Würdigung und kritische Betrachtung zuteil 
werden zu lassen. 

Vom konstitutiven Element der Geltungsdauer und der Kontinuität jeder 
Rechtsordnung ausgehend, stellt der Vf. dem Grundsatz der Kontinuität den 
der Effektivität gegenüber, den er aus der Grundaufgabe jedes Rechts ab-
leitet, die tatsächlichen Verhältnisse im Rahmen einer Gesellschaftsordnung 
zu regeln. Jede Rechtsordnung ist daher notwendig mit dem Schicksal einer 
Gesellschaftsordnung verbunden, wobei im Gegensatz zur materialistischen 
Rechtsauflassung im sowjetischen Rechtskreis die althergebrachte Rechtslehre 
noch gewisse stabile Elemente idealistischer Fundierung unterscheidet, die 

1) Deutschland nach 1945. Das Problem der völkerrechtlichen und staats-
rechtlichen Kontinuität. Von Prof. Dr. jur. M e n z e l . Erschienen im Jahr -
buch II der Ranke-Gesellschaft 1955 „Kontinuität und Tradition". Konferenzen 
der Ranke-Gesellschaft und der Historisch-Theologischen Kommisison der 
Evangelischen Akademien. Verlag M. Diesterweg, Berlin-Bonn-Frankfurt 1955. 
110 S. DM 5,80. 
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unveränderlich bleiben, sofern jedenfalls ihre geistigen Grundlagen durch eine 
Änderung des Sozialgefüges nicht berührt werden. 

So stellt auch Menzel fest, jede Rechtsordnung könne nur da „gelten", wo 
die zu regelnden Verhältnisse noch bestünden und sie somit ihre Funktion 
auch tatsächlich ausüben könne. Wo sich diese Verhältnisse aber von ihrem 
Ausgangspunkt in einem solchen Maße entfernten, daß eine Rückkehr nicht 
mehr möglich sei, werde auch der Geltungsanspruch „des Rechts" immer 
schwächer und müsse schließlich der Forderung nach Anerkennung der neuen 
Verhältnisse ganz weichen. Dabei wird jedoch hervorzuheben sein, daß Recht 
in diesem Sinne als eine konkrete Rechtsordnung, nicht aber als das allge-
meine Recht schlechthin wird aufgefaßt werden müssen, obwohl Menzel eine 
solche Unterscheidung nicht ausdrücklich trifft. 

Unter diesem Gesichtspunkt unterteilt er seine Abhandlung in drei Unter-
suchungen: 

1. Ist der deutsche Staat 1945 untergegangen? 
2. Wie ist die gegenwärtige Situation der Realität zweier deutscher Teil-

staaten rechtlich zu beurteilen? 
3. Wird als Endentscheidung eine Wiedervereinigung erreicht werden oder 

bleibt es beim Stadium der Koexistenz? 
Mit der herrschenden Meinung in der deutschen Staats- und Völkerrechts-

lehre kommt Menzel zu dem Ergebnis, daß der deutsche Staat auch nach dem 
Zusammenbruch vom Jahre 1945 noch fortbestehe, denn weder die militärische 
Niederringung, die völkerrechtlich sog. Debellation, noch die bedingungslose 
Kapitulation habe einen solchen Untergang bewirken können. Auch sei eine 
deutsche Staatsgewalt durch den Zusammenbruch nicht fortgefallen. Die Be-
gründung vermag freilich nicht ganz zu überzeugen, wenn angegeben wird, 
auch Frankreich sei in der ersten Zeit nach 1945 ohne Regierung gewesen und 
dennoch stets als Staat angesehen worden. Unklar bleibt auch, ob Menzel den 
Begriff der Staatsgewalt, die neben dem Staatsvolk und dem Staatsgebiet für 
die althergebrachte Staatsrechtslehre unabdingbarer Bestandteil des einheit-
lichen Staatsbegriffs ist, durch eine politische Organisationsgewalt ersetzen oder 
mit ihr identifizieren will, die er als Möglichkeit des Erlasses und des Voll-
zuges staatlicher Befehle bestimmt. Mit Recht lehnt er dann Kelsens Lehre 
vom „deutschen" Kondominalstaat ab, weil dazu fremde Staatsgewalt auf 
staatenlosem Gebiet ausgeübt werden müsse, die Alliierten aber ausdrücklich 
erklärt hätten, daß sie Deutschland nicht annektieren wollten. Es liege damit 
vielmehr ein Koimperium vor, denn es werde fremde Macht auf fremdem 
Staatsgebiet ausgeübt. 

Volle Zustimmung verdient insbesondere die Ansicht Menzels, das Verhält-
nis zwischen den beiden deutschen Teilstaaten werde vorwiegend von dem 
Prinzip der Effektivität bestimmt. Damit kommt er zu Ergebnissen, die weit 
mehr der rechtlichen Wirklichkeit entsprechen als die von ihm gleichermaßen 
angeführten, bisher über dieses Verhältnis vertretenen Rechtsansichten. 

So führt er gegen die sog. „Dachtheorie", welche die Bundesrepublik, 
die DDR und die Gebiete jenseits der Oder und Neiße als Teile eines 
einheitlichen deutschen Staates ansehen will, in erster Linie an, daß ein 
solcher Staat praktisch nur noch durch eine einheitliche Staatsbürgerschaft in 
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Erscheinung trete. Dieser Ansicht kann nur beigepflichtet werden, da gerade 
die Rechtsentwicklung in den beiden Teilen Deutschlands sich so verschieden-
artig ausgestaltet hat, daß zur Zeit nur noch auf wenigen Gebieten überhaupt 
von einer Rechtsgleichheit gesprochen werden kann. Dazu kommt die von der 
DDR immer wieder betont angestrebte enge Anlehnung an das sowjetische 
Rechtssystem, das mit dem überkommenen bestenfalls noch die Form gemein-
sam hat, was gerade in der allgemeinen sowjetischen Rechtslehre mit beson-
derem Nachdruck hervorgehoben wird. 

Gegen die „Identitäts- und Kernstaatstheorien", wonach die Bundesrepublik, 
als allein legitimierter Rechtsnachfolger des deutschen Staates der Vergan-
genheit und allein auf demokratischer Grundlage entstanden, auch den Kern 
des künftigen gesamtdeutschen Staates darstelle und daher auch allein befugt 
sei, für das ganze Deutschland zu handeln, wendet Menzel ein, daß infolge 
der grundverschiedenen Auffassungen vom Wesen der Demokratie eine solche 
Lehre die ohnehin schon bestehende ideologische Kluft noch mehr vertiefen 
müsse und eine Wiedervereinigung damit keineswegs gefördert werde. 

Menzels Ansicht von der Bedeutung der Effektivität in der Rechtsentwick-
lung kommt ebenfalls deutlich in seiner Stellungnahme zur sog. „Bürger-
kriegstheorie" zum Ausdruck. Diese Lehre geht davon aus, daß wegen der 
grundsätzlichen Rivalität beider Teilstaaten ein Gesamtstaat nicht entstehen 
könne. Ähnlich wie in einem Bürgerkrieg — daher die verfehlte und irre-
führende Bezeichnung — nehmen beide Staaten das Recht zur Repräsentation 
des Gesamtstaats in Anspruch. Dieses Recht selbst falle dann dem Sieger in 
einem solchen Kampfe zu. Wenn Menzel auch hervorhebt, daß natürlich von 
einem Bürgerkrieg in diesem Sinne im Verhältnis zwischen beiden Teilstaaten 
in Deutschland nicht die Rede sein könne, so wendet er doch infolge seiner 
Ansicht von der Bedeutung der Effektivität in der Rechtsentwicklung solche 
Begriffe analog auf dieses Verhältnis an. Seiner Ansicht kann jedoch insoweit 
nicht gefolgt werden, denn sie würde eine Übertragung völkerrechtlicher Be-
griffe — die Anerkennung des Siegers im Bürgerkrieg durch das Ausland ist 
allein nach völkerrechtlichen Grundsätzen zu beurteilen — auf ein rein inner-
staatlich zu beurteilendes Verhältnis bedeuten, wo aber von einer „normativen 
Kraft des Faktischen", wie sie gerade in dieser Hinsicht im Völkerrecht eine 
besondere Rolle spielt, grundsätzlich nicht gesprochen werden kann. Anderer-
seits würde damit auch in gewissem Sinne die DDR im Verhältnis zur Bundes-
republik als ausländischer Staat angesehen werden müssen, ein Ergebnis, das 
von beiden Staaten gleichermaßen mit Recht abgelehnt werden würde. Dabei 
muß aber mit besonderem Nachdruck darauf hingewiesen werden, daß gerade 
zur Frage der Beurteilung des Fortbestandes Deutschlands im Hinblick auf 
das Verhältnis zwischen den beiden Staaten in Deutschland große Bedenken 
geltend gemacht worden sind, ob es sich hierbei überhaupt noch um eine 
Rechtsfrage handele oder ob nicht bereits eine Frage politischer Gestaltung 
vorliege. Es ist das Verdienst der Abhandlung von Menzel, eindringlich auf 
diesen Unterschied hingewiesen und eine Abgrenzung soweit wie möglich 
vorgenommen zu haben. 

Allerdings darf dabei nicht unerwähnt bleiben, daß die Ausführungen Men-
zels den Eindruck aufkommen lassen, als sei gerade das Wesen des sowjeti-
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sehen Rechtsdenkens , das doch für die Rechtsentwicklun g in der DD R schlecht -
hin als Grundlag e dargestell t wird, nich t genügend berücksichtig t worden . 
Das komm t darin zum Ausdruck, daß Menze l der „Dismembrations - oder Ko-
existenzthese" , eine nach seiner Ansicht nu r im sowjetischen Rechtskrei s ver-
treten e Lehre , offenbar nu r rein politisch e Bedeutun g beimessen will. Ab-
gesehen davon, daß im Interess e weiterer Erforschun g dieser Frage ein Schrif t -
tumshinwei s gerade hierfü r sehr zu begrüßen gewesen wäre — es wird ledig-
lich eine westliche Quelle zitier t —, müßt e eine solche Lehr e geradezu als 
typische sowjetische Rechtslehr e angesehe n werden und könnt e dahe r gerade 
in diesem Rahme n der sonst so eingehende n Arbeit von ganz besondere r Be-
deutun g und großem Interess e sein. 

Die sowjetische allgemein e Rechtslehr e bezeichne t als Rech t „die Regelun g 
der Beziehunge n zwischen den Klassen der Gesellschaft , die dem Interess e 
der herrschende n Klasse entsprich t und von deren organisierte r Gewal t ge-
tragen wird". Entsprechen d bestimm t die modern e sowjetische Völkerrechts -
lehre seit der Völkerrechtsdiskussio n in der Sowjetunio n im Somme r 1955 das 
Völkerrech t als „die Verbindun g der Normen , die die Beziehunge n zwischen 
den Staate n im Verlaufe ihres Kampfe s und ihre r Zusammenarbei t regeln, 
den Willen der herrschende n Klassen dieser Staate n zum Ausdruck bringen 
und durc h Zwang gesichert werden , der von den Staate n individuel l oder 
kollektiv realisiert wird." Das im westlichen Sinn e politisch e Übergewich t 
einer solchen Rechtsauffassun g liegt zwar auf der Hand . Aber dennoc h muß 
imme r berücksichtig t werden , daß es sich doch um eine Rechtsordnun g — 
die sowjetische — handelt , die einfach nich t mit den überkommene n Rechts -
maßstäbe n gemessen werden kann , wenn man dem Wesen des Sowjetrecht s 
wirklich gerecht werden will. Diese Rechtsauffassun g selbst aber kann gerade 
bei der Frage der Wiedervereinigun g der beiden Staate n in Deutschlan d nich t 
auße r acht gelassen werden , da sie für „den andere n Staa t in Deutschland " 
eine sehr bedeutsam e Rolle spielt. 

Die Ausführunge n Menzel s zur Wiedervereinigun g treffen demgegenübe r 
wegen der zeitliche n Entwicklun g nich t meh r in vollem Maß e zu. Mit Rech t 
geht er davon aus, daß die Verantwortun g für die Teilun g Deutschland s nich t 
das deutsch e Volk treffen könne , das sich zu keiner Zeit mit dieser Teilun g 
einverstande n erklär t hat . Seine Ansicht zur Frage der freien Wahlen als 
Grundlag e einer Wiedervereinigun g muß dabei besonder s hervorgehobe n wer-
den . Menze l hält den Hinwei s auf Art. 146 des Grundgesetze s nich t für aus-
reichend , um dami t ein Erforderni s freier Wahlen zu begründen . Nac h dieser 
Bestimmun g verliert das Grundgeset z seine Gültigkei t an dem Tage, an dem 
eine Verfassung in Kraft tritt , die vom deutsche n Volk „in freier Entschei -
dung" beschlossen worden ist. Menze l will das Erforderni s der freien Ent -
scheidun g in diesem Sinn e nich t mit dem freier Wahlen identifizieren , wobei 
ihm im Interess e der Wiedervereinigun g nu r zugestimm t werden kann , zuma l 
auch das Grundgeset z der Bundesrepubli k selbst nich t das Ergebni s solcher 
Wahlen ist, worauf auch Menze l hinweist . 

Volle Zustimmun g verdien t im übrigen noch Menzel s Ansicht , die wirkliche 
Entscheidun g falle auf internationale r Ebene . Seine weitere Feststellung , nach 
der Berline r Konferen z von 1954 habe die Sowjetunio n die Frage der Ko-
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Besprechungen 

Justizgesetz e de r Volksrepublik Polen . Deutsch e Übertragun g von Cur t 

P o r a 1 1 a . Hrsg . von de r Rechtsabt . des Osteuropa-Institut s an de r Freie n 

Univ . Berlin , Reih e Wirtschaf t un d Recht . Hef t 14. Berlin 1954. 197 S. 

Pole n hat , wie fast alle Ostblockstaaten , u m da s Jah r 1950 den größte n Tei l 

seines Justizrecht s erneuert . Es ist ein besondere s Verdiens t des Berline r 

Osteuropa-Instituts , gute Übersetzunge n dieser noc h schwer zugängliche n Ge -
setze herauszugeben . Da s vorliegend e Hef t enthäl t nich t — wie de r Tite l ver-
mute n läß t — alle Justizgesetze , sonder n nu r formelle s Recht . Es enthäl t das 

Gerichtsverfassungsgesetz , da s Geset z übe r die Staatsanwaltschaft , die Rechts -
anwaltsordnun g un d die Strafprozeßordnung . Einig e Stichprobe n habe n mich 

davon überzeugt , daß es sich um sorgfältige un d gute Übersetzunge n handelt . 

Di e Übersetzun g de r neue n Zivilprozeßordnun g wurd e eine r spätere n Ver-
öffentlichun g vorbehalten , weil im Zeitpunk t de r Herausgab e des Hefte s 

Änderunge n dieses Gesetze s erwarte t wurden . Ein Kommenta r zu den Ge -
setzen wird nich t gegeben. Es hät t e abe r den Wert de r Arbeit noc h wesentlic h 

erhöht , wenn an einigen Stellen in Fußnote n auf Zusammenhäng e mi t andere n 

polnische n Rechtsvorschrifte n hingewiesen worde n wäre . 

Ein Studiu m des vorliegende n Hefte s forder t zu eine m Vergleich mi t den 

entsprechende n Gesetze n de r andere n osteuropäische n Staate n un d der UdSS R 

geradez u heraus . Dabe i gewahr t man , in welchem hohe n Maß e das Rech t der 

Ostblockstaate n gleichgeschalte t un d am sowjetischen Vorbild ausgerichte t ist, 
auc h wenn die entsprechende n Gesetz e sich in Wortlau t un d Aufbau oft er -
heblic h unterscheiden . 

Göppinge n Eric h Schmie d 

Historia Państwa i Prawa Polskiego. Część I (do poùowy XV wieku) . Wedùug 

wykùadów J . B a r d a c h a przygotowal i M. Pietrzak , W. Rostock i i St . 

Russocki . [Di e Geschicht e des Polnische n Staate s un d Rechtes . Tei l I (bis 

Mitt e des XV. Jhs.) . Auf Grun d von Vorlesungen von J . Bardac h bearb . von 

M. Pietrzak , W. Rostock i un d St. Russocki. ] Państwow e Wydawnictwo 

Naukowe . Ùódź/Warszawa 1955. 176 S. Brosch . 10,10 Zùoty. 

Bogdan Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do poùowy 

XV wieku. [Di e Stellun g der Fra u im polnische n Landrech t bis zu r Mitt e 

des XV. Jhs. ] Wydawnictw o Polskie j Akademi i Nauk . Wrocùaw — Zakùad 

Imieni a Ossolińskich 1956. 210 S. Lw. 39,50 Zùoty. 

Zwei Büche r übe r polnisch e Rechtsgeschicht e seit den Anfängen bis zu r Mitt e 

des 15. Jhs. , die sich vorzüglich ergänzen , zuma l de r erste n Veröffentlichun g 

ein e kritischer e Beurteilun g zukommt , währen d die Arbeit von L e s i ń s k i 

ein e wertvolle Bereicherun g de r rechtsgeschichtliche n Literatu r bedeutet . 

Das , was de r Warschaue r Rechtshistorike r seinen Studente n in plastische r 

Darstellun g des mündliche n Vortrage s gewiß anschaulic h gemach t hat , habe n 

seine Schüle r Pietrzak , Rostock i un d Russock i zu eine m Lehrbuc h zu ver-
arbeite n gesucht . Ein Skriptum , wie es auc h andernort s vorkomm t un d da s 

hie r von de r Warschaue r Universitä t im Rahme n eine r Skriptensammlun g als 
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Ersat z für ungenügen d vorhanden e Lehrbüche r herausgebrach t wurde . Ma n 

kan n aber sagen, da ß dieser Versuch zugleich ein Beweis dafü r ist, daß da s 

gesprochen e Wort un d de r niedergeschrieben e Gedank e verschiedene n Regeln 

folgen un d ein flüssiger Vortra g ermüden d wird, wenn er in de r Schrif t er -
starre n muß . 

Bardac h unterteil t die polnisch e Rechtsgeschicht e in die dre i Zeitalte r des 

Feudalismus , Kapitalismu s un d Sozialismus . Bis zu r Mitt e des 15. Jhs . zerlegt 

er de n Feudalismu s in folgende Abschnitte : 

1. Di e Zei t de r halbpatriarchalisch-halbfeudale n Staate n (7. bis Mitt e des 10. 

Jhs.) . 2. Di e Zei t de r frühfeudale n Staate n (zweite Hälft e des 10. Jhs . bis 1138). 
3. Di e Zei t de r feudale n Zersplitterun g (1138—1320). 4. Di e Zei t des ständische n 

Staate s (1320—1454). 
Innerhal b jedes Abschnitt s wird ein e allgemein e geschichtlich e Darstellun g 

gegeben un d werde n die Rechtsquellen , die Staatsform , die Stellun g der Kirch e 

im Staate , die Behörden , die Streitkräfte , da s Finanzwesen , die Gerichtsbar -
keit , das Privat - un d Strafrech t sowie da s Strafverfahre n geschildert . 

Di e dauernd e Wiederholun g de r Unterteilunge n führ t zu eine r Ermüdun g 

beim Lesen un d die eigentliche n Zusammenhäng e gehen verloren , eine Ein -
buße , die den Tribu t des polnische n Rechtshistoriker s an die konsequent e 

Einhaltun g des dialektische n Materialismu s darstell t un d die wissenschaftlich e 

Rechtsgeschicht e zur ideologische n Schulun g herabwürdigt . 

Di e rechtsgeschichtlich e Darstellun g widme t de r deutsche n Kolonisatio n auf 

polnische m Volksboden un d dem Eindringe n deutsche r Sitte n un d deutsche n 

Recht s viel Platz . Als Spannungsfelde r werde n die Auseinandersetzunge n mi t 

dem Deutsche n Orden , dem Kaisertu m un d der Kirch e geschilder t — Span -
nunge n gegenübe r dem Moskowitische n Reic h werde n kau m bemerkt . 

De r Leser gewinn t de n Eindruck , da ß die im Herbs t 1956 in Pole n statt -
gefunden e Liberalisierun g des wissenschaftliche n Leben s ein e Neuauflag e des 

Skriptum s ermöglich t un d da ß diese auch vom volkspolnische n Standpunk t he r 

wünschenswer t ist, wenn de r Studierend e wertvolles Lehrmateria l in die Han d 

bekomme n soll. Dabe i sollten die Vf. ein e Literaturübersich t beigeben . 

Ein ausführliche s rechtsgeschichtliche s Schrifttums - un d Quellenverzeichni s 

ist in de r Arbeit von L e s i ń s k i besonder s bemerkenswer t un d wird nac h 

de r Lektür e de r vorerwähnte n Zusammenstellun g besonder s dankba r empfun -
den (S. 7—10, 198—205). De r Rechtshistorike r wird dahe r zu Lesińskis Buch 

auc h dan n greifen, wenn seine Interesse n übe r da s vom Vf. gewählt e Them a 

hinausgehen . Di e ausgereift e Arbeit ist offensichtlic h da s Ergebni s sorgfältiger 

Studien , die L. in die Lage versetzen , die Vorgeschicht e de r Emanzipatio n de r 

Fra u ausführlic h un d genau zu schildern . Di e einzelne n Abschnitt e de r Arbeit : 

1. Di e Geschäftsfähigkei t de r Frau . 2. Da s Erbrech t de r Frau . 3. Di e familien -
rechtlich e Stellun g de r Fra u (als Ledige, im Ehestande , als Witwe). 4. Di e Be-
schränkunge n de r Freihei t de r Fra u im öffentliche n Lebe n hinsichtlic h de r 

Gattenwah l (virginale et viduale) . 5. Di e Fra u im Strafrecht . 6. Di e Prozeß -
befugnisse de r Frau . 7. Di e öffentlichrechtliche n Befugnisse de r Frau . 

I m Gegensat z zur vorangegangene n Kriti k mu ß hervorgehobe n werden , da ß 

Lesińsk i flüssig un d übersichtlic h zu schilder n versteh t un d da ß die Lektür e 

seine r Arbeit ein Genu ß ist. D a beide Arbeite n das gleiche Zeitalte r (bis Mitte 
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des 15. Jhs.) schildern , ergänzen sie sich in manche r Hinsicht , insbesonder e 
für den deutsche n Leser, auf das beste. 

Hambur g Geor g Geilk e 

Prawo Cywilne, zbiór przepisów wedùug stanu prawnego na dzień 1 marca 

1956 r. [Zivilrech t nach dem Stan d vom 1. Mär z 1956.] Wydawnictwo 
prawnicze . Warszawa 1956. 382 S. Kart . 17,70 Zùoty. 

Es ist gut, daß die Einzelnovelle n zum polnische n Zivilgesetzbuch nun end -
lich in einem handliche n Bändche n zusammengestell t sind und die infolge der 
verschiedene n nach dem Zweiten Weltkrieg eingetretene n Rechtsveränderun -
gen schwer übersichtlich e Situatio n beseitigen. Polen hatt e bekanntlic h nach 
1918 die Rechtsordnunge n der Teilungsmächt e beibehalten , so daß auf dem 
zivilrechtliche n Sektor nebeneinande r das deutsche , russische, österreichisch e 
und ungarisch e Rech t galten. Im sog. Kongreßpole n (den zentralpolnische n 
Wojewodschaften ) herrscht e der Code Civil Napoleon , der durch eine eigene 
Landesgesetzgebun g insbesonder e hinsichtlic h des Eherechte s abgeänder t wor-
den war. Nebe n den Hauptrechtsgebiete n gab es Landesteil e mit Übergänge n 
von einem Rech t zum andere n und mit eigener Landesgesetzgebun g (Biaùystok, 
Wilnagebiet , die Ostgebiete =  Kresy Wschodnie , Ost-Oberschlesien) . 

Die besprochen e Gesetzessammlun g bringt die Zivilgesetzgebung im Sinn e 
der Sowjetrechtswissenschaft , wie sie gegenwärtig in sämtliche n Ostblock-
staate n noch aufgefaßt wird. Danac h gehört das gesamte Familienrech t ein-
schließlich des Eherecht s nich t meh r zum Zivilrecht . Aus dem gleichen Grund e 
wurde auch das polnisch e Handelsrech t herausgelassen , das in neueste r Zeit 
mit Rücksich t auf die Handelsbeziehunge n zum Ausland möglicherweise nich t 
ganz ohn e Bedeutun g bleiben sollte. 

Das Zivilrech t in der engeren sowjetischen Auffassung wurde in Polen teil-
weise 1933 vereinheitlicht , soweit es das Schuldrech t betraf. In den ersten 
Nachkriegsjahre n wurden das Erb - und das Sachenrech t sowie das Grund -
buchrech t neu geregelt (1946), währen d die 1946 vereinheitlichte n „Allgemeine n 
Bestimmungen " des Zivilrecht s im Jahr e 1950 durch eine weitere Novelle 
erheblic h im sowjetischen Sinn e abgeänder t wurden . 

Die Sammlun g umfaß t nachfolgend e Gesetzgebungsakte : 
1. Allgemeine Bestimmunge n des Zivilrecht s (Ges . v. 18.7.1950). 2. Einführungs -
bestimmunge n hierzu (Ges . v. 18. 7.1950). 3. Das Sachenrech t (Dekre t v. 1.10. 
1950). 4. Das Säkularbuchrech t (Dekr . v. 11. 10. 1946). 5. Einführungsbestimmun -
gen zum Sachen - und Säkularbuchrech t (Dekr . v. 11.10.1946). 6. Der Obligations -
kodex (VOStaatspr . v. 27.10.1933). 8. Das Erbrech t (Dekr . v. 8.10.1946). 9. Ein -
führungsbestimmunge n zum Erbrech t (Dekr . v. 8.10.1946). 10. Das Internatio -
nale Privatrech t (Ges . v. 2. 8. 1926). 11. Das Dekre t v. 14. 1. 1936 über den Schut z 
der Interesse n des Polnische n Staate s und seiner Bürger im Rahme n der inter -
nationale n Beziehungen . 

Sämtlich e Rechtsvorschrifte n der Sammlun g sind in der neueste n Fassun g 
wiedergegeben, wobei Fußnote n auf die eingetretene n Veränderunge n verweisen. 
Soweit Geldbeträg e im Vorkriegs-Zlotykur s angegeben sind, geschieht dies in 
Kursivdruck . Beträge, die auf Grun d der polnische n Währungsrefor m (Ges . v. 
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28. ù0.1950) umzustelle n waren , wurde n in de r gesetzlich vorgeschriebene n 

Weise umgestell t mitgeteilt . 

Berichterstatte r empfinde t eine n erhebliche n Mange l de r Sammlun g darin , 

da ß nich t auc h da s polnisch e Inte r l o k a l e Privatrech t von 1926 in die Samm -
lun g aufgenomme n wurde . Zwa r ist es richtig,  da ß dieses Geset z gegenwärti g 

wegen de r weitgehen d stattgefundene n Rechtsvereinheitlichun g an Bedeutun g 

verlore n hat . Es mu ß abe r insowei t benutz t werden , als intertemporale s Rech t 

zu untersuche n ist. Di e Zersplitterun g des polnische n Privatrecht s liegt noc h 

nich t so lange zurück , da ß es de r Bearbeite r (A. L i p i ń s k i ) ohn e Schade n 

für de n Wert de r Sammlun g fortlassen durfte . 

Hambur g Geor g Geilk e 

Rudol f Schreibe r t» Da s Spenderbuc h für de n Bau de r Protestantische n Sal-
vatorkirch e In Pra g (1610—1615). (Forschunge n zur Geschicht e un d Landes -
kund e de r Sudetenländer . Veröff. de r Hist . Komm , de r Sudetenlände r 

Bd III. ) Ott o Mülle r Verlag, Freilassin g Obb.-Salzbur g 1956. 155 S., 1 Taf. 

D M 15,—. 

I n eine r liebevollen Einleitun g ha t W. W e i z s ä c k e r da s Zusammenwach -
sen de r von R. Schreibe r hinterlassene n Handschrif t mi t de n Beiträge n de r 

Mitarbeite r au s de r Hist . Kommissio n zu diesem vorliegende n dritte n Ban d 

der von R. S c h r e i b e r begründete n „Forschungen " gekennzeichne t Sehr , 

ha t die zeitgenössisch e Abschrift des Kollektenbuches , da s jen e seit dem 

6.1.1610 für den Bau de r Prage r Kirch e gesammelte n Spende n bis zu den 

Beträge n des Jahre s 1614 (27.11.) aufgezeichne t hatte , in seinen Prage r Jahre n 

für ein e Veröffentlichun g bearbeitet . Seine r Fra u ist die Rettun g de r Arbeit 
zu danke n un d da s Bereitstelle n au s dem Nachlaß . H . P r e i s s ha t die Ver-
wertun g de r Editio n durc h umfangreich e Namenregiste r erleichter n geholfen , 

nachde m Sehr , bereit s die Reisewege de r Sammle r in zeitliche n Tabellen , die 

Spendergruppe n un d die Städt e in For m von Register n un d ebens o die Er -
läuterunge n de r Geldsorte n aufbereite t hatte . Mi t diesem 33 Seite n starke n 

Appara t ist de r erstmalig e Druc k des umfassende n Verzeichnisse s de r Spende r 

zu eine m in vielfacher Hinsich t übe r Deutschlan d hinau s verwertbare n Beitra g 

zur Vorgeschicht e des Dreißigjährige n Krieges geworden . Köni g Jako b von 

Englan d eröffne t die Reihe , in de r dan n die Fürste n de r Schmalkaldische n 

Unio n mi t dem Pfälzische n Hau s an der Spitz e auftreten . Gra f Joachi m Schlic k 

auf Passa u steh t mi t seine r Stiftun g des Predigtstuhle s für „gedacht e Teutsch e 

Kirch " vor de r stattliche n Grupp e von run d 90 Grafen - un d Herrenhäuser n 

au s de m Westen , Norde n un d Osten Deutschland s mi t den böhmische n Län -
dern . Z u den Universitäte n komme n die Domkapite l un d Stifte sowie die 

Reichsstädt e und ' landesfürstliche n Städt e in eine r höchs t aufschlußreiche n 

Streuun g übe r die deutsche n Landschafte n einschließlic h Böhmens , Mähren s 

un d Schlesiens . Hie r ist dan n auc h die große Zah l de r Zünft e angefügt , die in 

de r Liste erscheinen . Nebe n vereinzelte n Städte n aus den Alpenländer n sind 

bedeutungsvolle r die tschechische n Eintragungen . Sie beweisen , in welchem 

Ausmaß auc h die ander e Natio n in Böhme n an de r protestantische n Sach e 

Antei l nahm . Die s komm t auc h star k in de r Grupp e der Beamte n un d Herre n 

au s den böhmische n Länder n zum Ausdruck , un d bei den Bürger n erlebte n 
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die Sammler gerade in den Städten Ober- und Niederösterreichs lebhafte 
Opferbereitschaft. Doch sollte dies nur auf die Fülle der Aufschlüsse hinwei-
sen, die diese gute Edition, dank der berechtigten Sparsamkeit bei der Be-
handlung des Formelhaften, überschaubar bietet Die knappe Darstellung des 
„Zeitrahmens", die A. E r n s t b e r g e r der Arbeit Schreibers vorausgeschickt 
hat; beschränkt sich auf die politische Vorgeschichte des Majestätsbriefes von 
1609, der für den Bau der Salvatorkirche in der Prager Altstadt die Rechts-
grundlage wurde. Der farbigen Erzählweise E.s gelingt es, den Rahmen über 
ganz Deutschland zu spannen und darinnen Prags Stellung erkennbar werden 
zu lassen. Als Abgesang des Buches wirkt die Skizze, die H. P r e i s s der 
„Entwicklung der evang. lutherischen Gemeinde in Prag-Altstadt und ihrer 
Salvatorkirche" widmet. Er faßt die wichtigsten Baudaten zusammen, kann 
Dr. Hoes „Eröffnung . . . der newen evangelischen Schul . . ." bei Salvator 
von 1612 mit auswerten und durch Beschränkung auf die Kernfrage das 
Schicksal dieses Kirchengebäudes bis zu seinem Übergang 1861 an die tsche-
chische evangelische Gemeinde in knappen Strichen andeuten. Stoff für eine 
familiengeschichtliche Untersuchung ist dabei in dem Verzeichnis der 206 
Schüler jenes 1611 eröffneten Salvator-Gymnasiums angeboten. Eine Ergän-
zung völlig anderer Art ist der Beitrag von H. S t u r m , dem es gelungen ist, 
zu dem Kollektenbuch korrespondierendes Aktenmaterial der pfalzgräflichen 
Kanzlei im Staatsarchiv Amberg zu finden. Die Sammlung der „Spenden aus 
der Oberpfalz zum Prager Kirchenbau in den Jahren 1612 und 1619" beleuch-
tet Weg und Erfolg der abgesandten Prager auf oberpfälzischem Boden. Es 
werden 84 Aktenstücke knapp und übersichtlich vorgelegt, die nicht nur das 
Ergebnis in den 64 Orten anzeigen, sondern auch die Hemmnisse am Hof und 
die zeitweise Notlage in Prag durch das Säumen der Überweisungen. 

Dieser Beitrag gewinnt über seinen sachlichen Stoffwert hinaus noch die 
Bedeutung eines Beleges für die Notwendigkeit, stärker denn je die Archive 
Bayerns auf ihre Fündigkeit für die Geschichte der böhmischen Länder hin 
zu untersuchen. 

Das Buch als Ganzes aber ist zu einer Fundstätte geworden, in der nicht 
nur die Geschichte der Religionskriege eine bislang nur flüchtig benützte 
Quelle erschlossen erhält, sondern die Sozial- und Landesgeschichte zahl-
reicher deutscher Gebiete und im besonderen jene des „böhmischen Auf-
standes" Stoff vorfindet, der einer Verarbeitung harrt. 

Ludwigshafen a. Rh. Kurt Oberdorffer 

Ernst Kober, — Heimatbuch für den Kreis Jägerndorf/Ostsudetenland. Burg-
bergwarte Nr. 12—17. Burgbergverlag Dr. M. Dorda, Grettstadt über 
Schweinfurt 1955/56. 206 S., 33 Taf. 4 Ktn. DM 10,—. 

In 6 kleinen Bändchen hat der langjährige Archivar der Stadt Jägerndorf 
im Anschluß an den „Jägerndorfer Heimatbrief" nicht nur seiner Heimatstadt, 
sondern dem Landkreis eine mustergültige Heimatkunde geschrieben. Mit 
großer Sorgfalt ist das Material aus der älteren Literatur, ebenso wie aus 
den Veröffentlichungen des letzten Jahrzehnts, beschafft und durch das eigene 
Gedächtnis wie auch durch das Befragen von Gedenkmännern ergänzt und 
abgerundet worden. Der Aufbau setzt mit einer geologischen Skizze ein, bietet 
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dann in breiter Fassung die Auswertung der erreichbaren statistischen Er-
hebungen bis 1939 und illustriert den Text durch eine Fülle sorgfältig gesam-
melter Abbildungen. Der geschichtliche Teil faßt die vorgeschichtlichen und 
frühgeschichtlichen Fund- und literarischen Daten im Anschluß an die For-
schungen von Richthofen, Preidel und Schwarz zusammen. Ebenso erscheint 
die mittelalterliche Geschichte in einem glücklichen Wechsel von knappen 
Exkursen unter die Kette der chronikalischen Angaben für den Heimatfreund 
wie für den Geschichtsforscher gleich verwertbar. Zeittafeln und Orts- und 
Ämterlisten werden gewissenhaft eingefügt. Das 16. Jh. erfährt begreiflicher-
und berechtigterweise dank der fränkischen Quellen zur Geschichte der Ho-
henzollern als der Herren des Herzogtums Jägerndorf (1523—1622) eine brei-
tere Darstellung und gewinnt damit auch für die Mitbürger in der neuen 
fränkischen Heimat (Patenstadt Ansbach) unmittelbaren Wert. Die Darstellung 
de& 19. Jhs. verdichtet sich zur Betonung des kulturgeschichtlichen Geschehens 
und beschränkt sich bei der Schilderung der nationalen Gegensätze auf knappe 
sachliche Daten. Ein wertvolles Ortslexikon sind die beiden letzten Teile des 
Heimatbuches geworden, in denen die Orte und Ortsteile dieses Landkreises 
nicht nur lexikographisch aufgeführt erscheinen. 

Der Vf. und die Verlegerin verdienen vorbehaltlos Dank und Anerkennung 
für diese Arbeit. Auch die Verknüpfung mit dem Heimatbrief dieser Land-
schaft verdient betont zu werden, wie andererseits die lebhafte Mitarbeit 
des Studienprofessors Kober in der Forschung Frankens die sinngemäße Ver-
bindung der räumlich weit auseinander liegenden Forschungsgebiete dartut. 
Der reiche Ertrag, den die alte Heimatforschung in den Sudetenländern aus 
dem engen Anschluß an die führenden Männer der Fachwissenschaften, diese 
wiederum aus der Aufbereitung der örtlichen Quellen zogen, erfährt in dieser 
Kreis-Heimatkunde eine volle Bestätigung. 

Ludwigshafen a. Rh. Kurt Oberdorffer 

Johann Christoph Allmayer-Beck, Ministerpräsident Baron Beck. Ein Staats-
mann des alten Österreich. Verlag für Geschichte und Politik, Wien 1956. 
327 S. DM 16,—. 

Die Persönlichkeit des Ministerpräsidenten Max Wladimir Baron Beck war 
bisher noch nicht in einer umfassenden Biographie gewürdigt worden. Jetzt 
unternahm es sein Großneffe, dem letzten großen Staatsmann der alten Habs-
burger Monarchie ein ehrendes Denkmal zu setzen. Die Jahre des staatspoli-
tischen Wirkens, in denen Beck an der Gestaltung der Geschicke Österreich-
Ungarns wechselnden Anteil hatte, erstreckten sich von der Ära Taaffes bis 
zum Ende der Friedensepoche 1914. Als Berater des Thronfolgers Franz Fer-
dinand trat Beck in die Politik ein; sehr wertvoll wird die Darstellung der 
persönlichen Beziehungen zum Erzherzog durch die Erschließung der Tage-
bücher Becks sowie der einschlägigen Nachlaßakten im Wiener Haus-, Hof-
und Staatsarchiv. 

Besonders anerkennend darf das Bemühen des Vfs. vermerkt werden, aus 
der Vielzahl der innenpolitischen Probleme des Nationalitätenstaates die Fra-
gen der soziologischen Entwicklung des österreichischen Hochadels herauszu-
greifen. Der Parteiengeschichte, orientiert an der Entwicklung der Konserva-


